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Revision der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2): Sonntagsarbeit in städtischen Tourismus-
quartieren – Vernehmlassungsverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als wichtige Wirtschaftsorganisation im Kanton Bern, die auch Mitglieder im Detailhandel umfasst, 
gestatten wir uns, eine Stellungnahme zur Revision der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) ein-
zureichen. 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Kantone Zürich, Genf, Luzern und Tessin reichten im Jahr 2022 den gemeinsamen Appell an den 
Bundesrat ein zur Wiederbelebung des Städtetourismus. Um die Innenstädte wiederzubeleben, 
müsse der Städtetourismus durch ein attraktiveres Zusammenspiel von Hotellerie, Gastronomie, Kul-
tur und stationären Detailhandel angekurbelt werden. Konkret sollten erstrebenswerte Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, in dem Einkaufsmöglichkeiten auch am Sonntag in (inner-) städtischen 
Tourismuszonen ermöglicht würden. 
 
II. Stellungnahme 
 
Wir anerkennen und begrüssen die Absicht, den städtischen Touristinnen und Touristen punkto Ein-
kaufsmöglichkeiten ähnliche Rahmenbedingen zu bieten, wie sie in Destinationen im Schweizer Berg-
gebiet und auch im Ausland bereits anzutreffen sind. Es wird von unseren Gästen oft nicht verstanden, 
wenn sie an Wochenenden quasi «tote» Gassen antreffen. Der vorliegende Verordnungsentwurf ent-
fernt sich jedoch von der ursprünglichen, wohlgemeinten Idee der Wiederbelebung von Innenstädten 
durch die Einrichtung von Tourismuszonen und dem Ausschöpfen des ungenutzten Einkaufspotenzia-
les durch nationale und internationale Städtetouristen. Dies aus folgenden Gründen: 
 

i. Der in Art. 25a Abs. 2 festgelegte Anteil von 50 % ausländischer Gäste an den gesamten Hotel-
übernachtungen in Quartieren von Städten mit mehr als 60.000 Einwohnern ist als Voraussetzung 
für die Anerkennung als städtisches Tourismusquartier zu hoch angesetzt und sollte unbedingt 
reduziert werden. 
 

ii. Die im Entwurf geforderten Sortiments- und Kundenbeschränkungen sind nicht geeignet, das an-
gestrebte Ziel zu erreichen. Vielmehr bedeuten sie für den Detailhandel eine deutliche Verschlech-
terung gegenüber der heutigen Ausgangssituation. Sortimentsbeschränkungen stossen weder 
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beim Detailhandel noch bei der Kundschaft auf Akzeptanz und wirken sich verzerrend auf den 
Wettbewerb aus und sind schlicht unpraktikabel. 

 

iii. Die Berner Wirtschaft lehnt die geforderten zusätzlichen Kompensationen für Sonntagsarbeit, 
die über die geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen hinausgehen und speziell dem Detail-
handel auferlegt werden sollen (im Gegensatz zu anderen, für das touristische Erlebnis relevanten 
Branchen wie Gastronomie, Hotellerie oder kulturelle Institutionen), entschieden ab. Die zusätz-
lichen Kompensationen sind kontraproduktiv und führen zu Wettbewerbsverzerrungen. 

 
Die Berner Wirtschaft fordert vom Bundesrat eine komplette Überarbeitung der Vorlage und eine 
für die Wirtschaft, insbesondere für den Detailhandel, die Städte und Touristen attraktive Lösung, 
ohne arbeitsrechtliche Zusatzkompensationen für die Detailhandelsbranche, ohne Sortimentsbe-
schränkungen bzw. kundenbezogenen Restriktionen. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Bemerkungen.  
 
Freundliche Grüsse 

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 
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